
Staats- und Rechtswissenschaft

Staatsgeheimnis: höchste Geheim
nisart, die für den Schutz und die 
Stärkung der DDR sowie für die Fe
stigung der sozialistischen Staaten
gemeinschaft von entscheidender 
Bedeutung ist. Sie informieren im 
Detail oder zusammenfassend über 
Aufgabenstellungen, Zielstellungen, 
Verläufe, Zusammenhänge und Er
gebnisse wesentlicher Prozesse oder 
über wesentliche Beziehungen, Ver
hältnisse oder Maßnahmen des so
zialistischen Staates und seiner Or
gane und Einrichtungen auf politi
schem, ökonomischem und militäri
schem Gebiet. Sie sind zu schützen, 
da durch ihre Geheimhaltung ein 
hoher Nutzen erzielt werden soll bzw. 
ihre unbefugte Offenbarung die Ge
fährdung dieser Prozesse, Beziehun
gen, Verhältnisse oder Maßnahmen 
hervorrufen würde und zu erhebli
chen Nachteilen bzw. Schäden für die 
DDR und die sozialistische Staaten
gemeinschaft führen könnte.
In den Staats- und Wirtschaftsorga
nen gelten für die Geheimhaltungs
grade Geheime Verschlußsache — 
persönlich — (GVS — p —), Geheime 
Verschlußsache (GVS) und Vertrauli
che Verschlußsache (WS). S. können 
nichtvergegenständlicht (gesproche
nes Wort, Signale, Beobachtungen) 
und vergegenständlicht als Ver
schlußsachen (VS) in Form von 
dienstlichem Schriftgut, Maschinen, 
Gegenständen u. a. existieren. Ent
scheidend für den Schutz der S. ist, 
daß nur ein eng begrenzter, berech
tigter Personenkreis Kenntnis erhält, 
daß eine konkrete Bestimmung und 
Einstufung der S. erfolgt, und daß die 
rechtlichen Regelungen zum Schutz 
der S. eingehalten und kontrolliert 
werden.

Staatsgewalt: konzentrierter Aus
druck der politischen Macht der von 
der Arbeiterklasse und ihrer mar
xistisch-leninistischen Partei geführ

ten Werktätigen. Grundlage der ein
heitlichen Organisation der S. sind 
die gewählten politischen Macht
organe, die sozialistischen Volksver
tretungen.
Die S. verkörpert die Einheit von 
Überzeugung und Zwang und dient 
der Durchsetzung der Interessen der 
Arbeiterklasse und ihrer Verbünde
ten, sie ist ihrem Wesen nach de
mokratisch und Ausdruck sowie Be
dingung der Entfaltung der sozialisti
schen Demokratie.

Staatshaftung: gesetzlich geregelte, 
materielle Verantwortlichkeit staat
licher Organe bzw. Einrichtungen für 
Schäden, die einem Bürger oder sei
nem persönlichen Eigentum durch 
Mitarbeiter oder Beauftragte eines 
staatlichen Organs (einer Einrich
tung) in Ausübung staatlicher Tätig
keit rechtswidrig zugefügt werden. 
Voraussetzung, Umfang und Verfah
ren der S. sind im Gesetz zur Rege
lung der S. konkret bestimmt.

Staatsrecht: Zweig des sozialisti
schen Rechtssystems der DDR. Das S. 
ist der grundlegende Rechtszweig. 
Die Gesamtheit seiner Rechtsnor
men verankert die politischen For
men der Realisierung der Volkssou
veränität, die Grundlage der Stellung 
der Bürger, ihrer Grundrechte und 
-pflichten, Art und Weise der Bildung 
sowie des Aufbaus des Systems der 
Staatsorgane, Struktur, Kompeten
zen und Tätigkeitsformen der Volks
vertretungen.

Staats- und Rechtswissenschaft:
marxistisch-leninistische Gesell
schaftswissenschaft, die sich mit der 
Erforschung und Anwendung des 
Rechts als Ausdruck der Verwirkli
chung der historischen Mission der 
Arbeiterklasse beschäftigt und die 
die Gesamtheit des Wissens von den 
politisch-juristischen Gesetzm äßig-
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